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Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,  
Stadtentwicklung und Energie (L) 

 
 

Bericht der Verwaltung 
für die Sitzung der Deputation 

für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (L) 
am 24.04.2014 

 

Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Festsetzung der 
Hochwasserschutzlinie im Land Bremen – hier: Teerhofinsel 

 

 
Sachdarstellung: 
 
Aufgrund seiner topographischen Lage wäre das Land Bremen ohne Schutzanlagen 
extrem durch Hochwasserereignisse 
- sowohl durch Sturmfluten von der Nordsee  
- als auch  durch Binnenhochwasser aus Ober- und Mittelweser –  
gefährdet. Hochwasserschutzanlagen sind für das Land Bremen und die hier leben-
den Menschen deshalb von elementarer Bedeutung. Dementsprechend sind beste-
hende Hochwasserschutzanlagen in ihrem Bestand zu sichern. 
 
Mit der Verordnung vom 07.12.2011 hat die obere Wasserbehörde entsprechend § 
62 Absatz 3 des Bremischen Wassergesetzes über den Verlauf der Hochwasser-
schutzlinie im Land Bremen in Text und Karte entschieden.  
Die Hochwasserschutzlinie besteht entlang der Flussufer aus einer Kette von Hoch-
wasserschutzanlagen, die dazu bestimmt sind, das Gebiet Bremens vor Hochwasser 
nach dem Bemessungswasserstand zu schützen.  
Diese Linie definiert damit zugleich das Gebiet, für das öffentlicher Hochwasser-
schutz mit einer Kostentragungspflicht des Landes im Sinne des § 72 Absatz 3 des 
Bremischen Wassergesetzes besteht.  
Den als für die Höhe von Hochwasserschutzanlagen maßgeblichen Bemessungs-
wasserstand bestimmt man in Bremen wie auch in Niedersachsen nach dem Einzel-
wertverfahren, in dem neben dem höchsten zu erwartendem Tidehochwasser der 
säkulare Meeresspiegelanstieg und die Springtideerhöhung berücksichtigt werden. 
 
Zur Gewährleistung eines wirkungsvollen Hochwasserschutzes muss die Linie in sich 
geschlossen sein oder an bestehende Hochwasserschutzanlagen bzw. an hohes 
Gelände anschließen.  
Deiche, Sperrwerke oder Schutzanlagen, die dem Schutz eines Gebietes vor Sturm-
flut oder Binnenhochwasser zu dienen bestimmt sind, werden von der oberen Was-
serbehörde durch Entscheidung im Rahmen von Planfeststellungs- oder Plange-



 

nehmigungsverfahren oder als einzelnem Verwaltungsakt zur Hochwasserschutzan-
lage gewidmet. 
Nach § 62 Abs. 2 des Bremischen Wassergesetzes sind sämtliche Hochwasser-
schutzanlagen im Land Bremen bis zum 31. Dezember 2020 zu widmen. Für den 
Zeitraum bis zu einer vollumfänglichen Einzelwidmung gelten die in der Hochwasser-
schutzlinie vorhandenen Hochwasserschutzanlagen entsprechend der ihr erteilten 
Errichtungsgenehmigung als gewidmet. 
 
Die hier vorgelegte Ergänzung der Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
die Festsetzung der Hochwasserschutzlinie im Lande Bremen wird erforderlich, da 
auch in diesem Teil Bremens öffentlicher Hochwasserschutz gelten soll. Im Bereich 
der „Teerhofinsel“  liegen die Geländehöhen in einzelnen Bereichen unterhalb der 
Höhe des Bemessungswasserstandes. Mit dieser Änderungsverordnung wird die 
Ergänzung des dem Schutz der dortigen Grundstücke - inklusive der darauf befindli-
chen Anlagen - vor Überflutung dienenden Verlaufs der Hochwasserschutzanlagen 
festgesetzt. 
 
Der Entwurf der Änderungsverordnung ist durch den Senator für Justiz und Verfas-
sung rechtsförmlich geprüft worden. 
Darüber hinaus ist er an folgende Adressaten zur Abstimmung übersandt worden: 
 

• Senatskanzlei 
• Landesbehindertenbeauftragter der Freien Hansestadt Bremen 
• Senator für kirchliche Angelegenheiten 
• Senator für Kultur 
• Senator für Inneres und Sport 
• Ortsamt Neustadt/Woltmershausen 
• Senator für Justiz und Verfassung 
• Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit 
• Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen 
• Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 
• Senatorin für Finanzen 
• Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
• Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der 

Frau 
• Amt für Straßen und Verkehr 
• Umweltbetrieb Bremen 
• Immobilien Bremen 
• Landesamt für Denkmalpflege 
• Bremischer Deichverband am linken Weserufer 
• Handelskammer Bremen 
• Wasser- und Schifffahrtsamt Bremen 
• Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt -Außenstelle Nordwest- 
• Gesamtverband Natur- und Umweltschutz Unterweser e.V. 
• Naturschutzbund NABU Bremen e.V. 
• Landesfischereiverband Bremen e.V. 
• Landesjägerschaft Bremen e.V. 

und 
• Stiftung Neues  Museum Weserburg. 

 



 

 
 
Die im Rahmen des Abstimmungsverfahrens vorgetragenen Bedenken konnten aus-
geräumt werden.  
 
Die Verordnung wurde am 26.03.2014 im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen 
verkündet. 
 
Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird dieser Vorlage eine konsolidierte Fassung der 
Änderungsverordnung beigefügt. 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (L) 
nimmt den Bericht der Verwaltung zur Verordnung zur Änderung der Verord-
nung über die Festsetzung der Hochwasserschutzlinie im Land Bremen zur 
Kenntnis. 
 
Anlage: 
1. Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Festsetzung der Hochwasser-
schutzlinie im Land Bremen nebst Begründung 
2. Konsolidierte Fassung der Verordnung über die Festsetzung der Hochwasser-
schutzlinie im Land Bremen 
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Verordnung zur Änderung der Verordnung über die  
Festsetzung der Hochwasserschutzlinie im Land Bremen 

Vom 13. März 2014 

Aufgrund des § 62 Absatz 3 in Verbindung mit § 92 Absatz 3 des Bremischen 
Wassergesetzes vom 12. April 2011 (Brem.GBl. S. 262 ― 2180-a-1), das durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. April 2013 (Brem.GBl. S. 131) geändert worden ist, 
wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung über die Festsetzung der Hochwasserschutzlinie im Land Bremen 
vom 7. Dezember 2012 (Brem.GBl. S. 535 ― 2180-a-2), wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 1 Nummer 1 wird folgender Buchstabe c angefügt: 

„c) auf dem Teerhof  

von der Einmündung der Straße „Werderstraße“ in die Straße „Herrlichkeit“ 
(Punkt T1) als weserseitige Bordsteinkante des Gehweges bis zum Beginn der 
Granitstützwand; in deren Verlauf landseitig an der Straße „Herrlichkeit“ ein-
schließlich einer Treppenanlage bis zum Brückenwiderlager der „Wilhelm-
Kaisen-Brücke“; weiter als Brückenwiderlager und anschließend als Granit-
stützwand landseitig der Straße „Herrlichkeit“; am Ende der Granitstützwand 
(Punkt T2) rechtwinklig über die Straße „Herrlichkeit“ in die Granituferwand der 
Weser; weserabwärts im Verlauf der Granituferwand unter der „Teerhof-
brücke“ durch und weiter bis an das Gebäude „Museum Weserburg“; entlang 
der weserseitigen Gebäudeaußenwand des „Museum Weserburg“ auf der 
gesamten Gebäudelänge; weiter einschließlich einer Treppe als Granitufer-
wand bis an die „Bürgermeister-Smidt-Brücke“ (Punkt T3); von dem Ende der 
Granituferwand in südwestliche Richtung im Straßenverlauf parallel zur 
„Bürgermeister-Smidt-Brücke“ bis zur Granituferwand der Kleinen Weser 
(Punkt T4); als Granituferwand in südöstliche Richtung am rechten Ufer der 
Kleinen Weser einschließlich einer Treppe bis an das Gebäude „Museum 
Weserburg“; weiter im Verlauf der Außenwand auf der gesamten Gebäude-
länge des „Museum Weserburg“ bis an die verklinkerte Betonwand an der 
Kleinen Weser; anschließend weiter im Verlauf der verklinkerten Betonwand 
am Beginn einschließlich einer Treppenanlage; im Verlauf der verklinkerten 
Betonwand bis an die Wehranlage des „Wehres Kleine Weser“; weiter als 
Widerlager der Wehranlage und anschließend wieder als verklinkerte Beton-
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wand bis zur integrierten Treppenanlage; dort im Verlauf der landseitigen 
Treppenwange bis zur oberen Stufe und dort auf die wasserseitige Brüstung 
der Treppenanlage; im Brüstungsverlauf des Widerlagers der ehemaligen 
„Brautbrücke“ bis zum oberen Anfang der abwärtsführenden Fußgängerrampe 
und dort über den Gehweg auf die landseitige Wange der Rampe; weiter im 
Verlauf der verklinkerten Uferwand bis zur „Wilhelm-Kaisen-Brücke“; weiter als 
Widerlager der „Wilhelm-Kaisen-Brücke“ (Punkt T5); dann landseitig 
abschwenkend an der Widerlagerflügelwand in nordöstliche Richtung den 
Asphaltweg kreuzend bis an die landseitige Wegekante; entlang der Wege-
kante in südliche Richtung bis an die Einmündung der Straße „Franziuseck“ 
und weiter an der straßenseitigen Kante des parallel zur Straße „Am Werder-
ufer“ gelegene Weges bis der Weg in Höhe der Straße „Steinstraße“ auf die 
Straße „Am Werderufer“ stößt; im Verlauf der Bordsteinkante bis zur Straße 
„Fuldastraße“; in das hohe Gelände (Punkt T6) des Ufers der Kleinen Weser 
verlaufend;“. 

2. In § 3 Absatz 2 Nummer 2 werden nach den Worten „Stadtgemeinde Bremer-
haven“ die Worte „ einschließlich stadtbremisches Überseehafengebiet Bremer-
haven“ eingefügt. 

3. Die Karte zu § 3 Absatz 1 „Übersichtsplan Bremen“ erhält die aus der beiliegen-
den Karte zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Bremen, den 13. März 2014 

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
Obere Wasserbehörde 



Stand 24.03.2014 

Begründung der Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Festset-
zung der Hochwasserschutzlinie im Land Bremen 
 
 
Mit Verordnung vom 07.12.2011 hat die obere Wasserbehörde entsprechend § 62 
Absatz 3 des Bremischen Wassergesetzes1  den Verlauf  der Hochwasserschutzlinie 
im  Land Bremen in Text und Karte festgesetzt.  
 
Die Hochwasserschutzlinie besteht aus einer Kette von Hochwasserschutzanlagen 
entlang der Flussufer, die dazu bestimmt sind, das Gebiet Bremens vor Hochwasser 
nach dem Bemessungswasserstand zu schützen.  
Diese Linie definiert damit zugleich das Gebiet, für das öffentlicher Hochwasser-
schutz mit einer Kostentragungspflicht des Landes im Sinne des § 72 Absatz 3 des 
Bremischen Wassergesetzes besteht.  
Zur Gewährleistung eines wirkungsvollen Hochwasserschutzes muss die Linie in sich 
geschlossen sein oder an bestehende Hochwasserschutzanlagen bzw. an hohes 
Gelände anschließen. 
 
Die erforderliche Höhe der Hochwasserschutzanlagen wird im Land Bremen wie in 
Niedersachsen nach dem zu erwartenden höchsten Tidehochwasser (maßgebender 
Sturmflutwasserstand) im Einzelwertverfahren als Bemessungswasserstand be-
stimmt. Auf dieser Grundlage ist die für einen ausreichenden Überflutungsschutz er-
forderliche Hochwasserschutzlinie zu bestimmen.  
 
 
Zu Artikel 1 Nummer  1  
Die hier vorgelegte Ergänzung der Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
die Festsetzung der Hochwasserschutzlinie im Lande Bremen wird erforderlich, da 
auch in diesem Teil Bremens öffentlicher Hochwasserschutz gelten soll. Im Bereich 
der „Teerhofinsel“  liegen die Geländehöhen in einzelnen Bereichen unterhalb der 
Höhe des Bemessungswasserstandes. Die in dieser Änderungsverordnung vorgese-
hene Ergänzung setzt den dem Schutz der dortigen Grundstücke inklusive der darauf 
befindlichen Anlagen vor Überflutung dienenden Verlauf der Hochwasserschutzanla-
gen fest. 
Bis zum Bereich des Beginns der hier vorgesehenen Hochwasserschutzlinie liegt die 
Höhe des Geländes zwischen Kleiner Weser und Weser, soweit es nicht als Über-
schwemmungsgebiet ausgewiesen ist, deutlich über dem Bemessungswasserstand, 
so dass hier kein Erfordernis für eine Festsetzung einer Hochwasserschutzlinie be-
steht. 
 
Zu Artikel 1 Nummer 2 
Mit Ergänzung des Verordnungstextes wird die Ergänzung der zur Verordnung gehö-
renden Karte „Übersichtsplan Bremen“ erforderlich. Um ein einheitliches Verord-
nungswerk zu erhalten, wird die zur geltenden Verordnung gehörende Karte „Über-
sichtsplan Bremen“  ersetzt durch eine Karte „Übersichtsplan Bremen“ der geltenden 
Linie, die um den Ausschnitt für den Bereich der „Teerhofinsel“ ergänzt ist. 
 
 
 

1 Bremisches Wassergesetz vom 12. April 2011 (Brem.GBl. S. 262 - 2180-a-1), das Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. April 2013 (Brem.GBl. S. 131) 
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Stand 24.03.2014 

Zu Artikel 1 Nummer 3 
Diese redaktionelle Änderung sorgt für die einheitliche Bezeichnung der Karten in 
Absatz 1 und  2 des Paragraphen 3.  
 
Zu Artikel 2 
Artikel 2 regelt das Inkrafttreten der Änderungsverordnung. 
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Verordnung über die Festsetzung der Hochwasserschutzlinie im Land Bremen 

Vom 7. Dezember 2012 

Konsolidierte Fassung 

Stand: 27.03.2014 

 
Aufgrund des § 62 Absatz 3 in Verbindung mit § 92 Absatz 3 des Bremischen Wassergeset-
zes vom 12. April 2011 (Brem.GBl. S. 262 – 2180-a-1) wird verordnet: 
 

§ 1 Verlauf der Hochwasserschutzlinie auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen 

Die Hochwasserschutzlinie verläuft auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen  

• 1.an der Weser  

o a)an der rechten Weserseite  

 aa)von der süd-östlichen Landesgrenze bis zur Lesum 

von der Landesgrenze in Bollen als Erddeich neben dem 
Wirtschaftsweg und der Straße „Am Weserhof“ unter der 
Bundesautobahn A 1 durch und weiter neben der Straße 
„Zum Schlut“ und der „Weser-Ems-Straße“ bis zum Fulda-
hafen; weiter an der südlichen Hafenkante zum Hafenkopf 
und neben dem Geh- und Radweg über die Straße „Heme-
linger Hafendamm“ bis an den „Bundesautobahn Zubringer 
Hemelingen“, neben dem Zubringer zwei Zufahrten zum 
Zubringer Hemelingen überkreuzend bis zum Geh- und 
Radweg und in dessen Verlauf auf den „Hemelinger Ha-
fendamm“; weiter an der rechten Seite des Gehweges die 
„Hermann-Funk-Straße“ überquerend als Stahlspundwand 
bis zur Straße „Allerkai“; in östliche Richtung über die 
Straße „Zum Allerhafen“ weiter bis an die Straße „Zum Al-
lerhafen“, dieser ca. 130 m in nördlicher Richtung folgend 
und weiter nach links als Erddeich über den Hemelinger 
Hafendeich, Kraftwerksdeich bis zur Straße „Föhrenstraße“; 
der Straße folgend bis an die Straße „Hastedter Oster-
deich“ (Punkt A) und in deren Verlauf weiter bis an den 
„Osterdeich“; auf dem „Osterdeich“ bis an die Schlach-
temauer an der Straße „Tiefer“; der Schlachtemauer fol-
gend bis zum Weserbahnhof II und dort weiter auf der 
ehemaligen Kaje des Weserbahnhofs I bis an das Flur-
stück 249/18 (derzeitig Firma Kellogg's)“ (Punkt B); weiter 
genau auf der Grenze zwischen den Flurstücken 60/6 und 
313/200 bis zur Straße „Hansator“; in Flucht der Verlänge-
rung der Buffkaje – der nördlichen Kaje des Europahafens 
– weiter im Verlauf der Buffkaje bis zur Hafeneinfahrt des 
Europahafens und anschließend als Erddeich parallel zur 
Weser auf der Straße „Überseepromenade“ bis zum Wen-
debecken Überseehafen; über die Deckwerkskrone des 
Abschlussdammes des ehemaligen Überseehafens bis an 



 

die südliche Kaje des Holz- und Fabrikenhafens; der Kaje 
stadteinwärts folgend; am Hafenkopf bis zur Straße „Fab-
rikenufer“ und an der Verladerampe nach ca. 550 m zur 
Kaje schwenkend; dem Kajen- und Uferverlauf bis an die 
Weserkaje („Waterfront-Promenade“) folgend und weiter 
im Kajenverlauf stromabwärts über die Straßen „Sternen-
tor“ und „Use Akschen“; über die „Kap-Horn-Straße“ dem 
Gleisverlauf folgend bis zur südlichen Gebäudeecke des 
ehemaligen U-Boot-Bunkers „Hornisse“; an der nördlichen 
Bunkerseite weiter bis über die Kaje am Kap-Horn-Hafen; 
dem Kajen- und Uferverlauf bis an die Schleuse Oslebs-
hausen folgend; über das Binnen- und Außenhaupt (dop-
pelte Deichsicherheit) auf die nördliche Schleusenseite; 
von dort direkt an der Kaje bis zum Schiffsliegeplatz Oster-
ort; anschließend vom Ufer abschwenkend über das 
Grundstück Flur VR 113, Flurstück 17/142 (derzeit Firmen-
gelände ArcelorMittal) am außendeichs liegenden Mittels-
bürener Hafen vorbei bis Mittelsbüren (Punkt C); weiter 
stromab parallel zum Straßenverlauf der „Mittelsbürener 
Landstraße“, der „Niederbürener Landstraße“ sowie der 
„Lesumbroker Landstraße“ bis zur östlich abknickenden 
Lesumdeichlinie (Punkt D); 

 bb)in Bremen-Nord 

beginnend mit dem Lesumsperrwerk (Punkt 1.1.2) in nörd-
licher Richtung bis zur Straße „Am Wasser“, anschließend 
als Stahlspundwand in westlicher Richtung zwischen der 
Straße „Am Wasser“ und dem Grohner Yachthafen, biegt 
dann am Ende des Hafenbeckens südwestlich bis zur Le-
sum und verläuft weiter parallel zum Lesumufer stromab ca. 
450 m, knickt sodann rechtwinklig in nördliche Richtung ab, 
kreuzt die Straße „Am Wasser“ und bindet anschließend im 
höherliegenden Gelände ein (Punkt E); wird nach diesem 
natürlichen, ausreichende Höhe aufweisenden Geestrü-
cken an der „Friedrich-Klippert-Straße“ weitergeführt 
(Punkt F); verläuft dort auf der linken Straßenseite bis zu 
der Straße „Zum Alten Speicher“, dann ein kurzes Stück in 
südwestlicher Richtung, kreuzt die Straße „Zum Alten 
Speicher“ und direkt das Gebäude des Einkaufszentrums; 
knickt hinter dem Einkaufszentrum wieder Richtung „Fried-
rich-Klippert-Straße“ und verläuft dort zwischen Hafen und 
Straße bis vor die Wohnbebauung an der Straße „Zur 
Vegesacker Fähre“, anschließend in südwestlicher Rich-
tung bis zur „Rohrstraße“; weiter parallel zur „Rohrstraße“, 
schließt im Bereich der Straße „Zur Vegesacker 
re“ wieder an den Geestrücken mit ausreichender Höhen-
lage an (Punkt G) und wird an der Straße „Zur 
pier“ weitergeführt (Punkt H);. verläuft dort in südwestlicher 
Richtung zum Weserufer, wo sie in nordwestlicher Rich-
tung abknickt, geht bis zur Grünanlage Bahrsplate und 
knickt ab in Richtung „Weserstrandstraße“, wo sie parallel 
zu dieser Straße verläuft; führt nach Kreuzung des Fähr-
zubringers Blumenthal direkt am Rönnebecker Hafen ent-
lang und weserabwärts weiter als Stahlspundwand bis Flur 
VR 138 Flurstück 133/5, knickt dort in nördlicher Richtung 
ab, verläuft parallel entlang Flur VR 138 Flurstücks 133/5 



 

und schließt nach Kreuzung der „Bürgermeister-
Dehnkamp-Straße“ an den Geesthang an (Punkt I); ab En-
de der Straße „Wasserweg“ (Punkt J) als Erddeich an der 
Weser stromab in nordwestlicher Richtung, kreuzt die „Wil-
helmshavener Straße“, knickt dann als Stahlspundwand in 
Richtung Fährzubringer Farge und ein weiteres Mal in 
Richtung Gelände des Kraftwerks Farge ab, auf dem 
Kraftwerksgelände dann wieder parallel zum Weserufer bis 
zum Bereich des auf ausreichender Höhenlage liegenden 
Geesthanges beim Gewerbegebiet Farge-West (VR 134 
Flurstück 873/1) (Punkt K); wird fortgeführt an der Straße 
„Unterm Berg“ (Punkt L) in Höhe des Betriebsgeländes des 
Wasser- und Schifffahrtsamtes (Unterm Berg 24), passiert 
in nordwestlicher Richtung das Tanklager Farge, dann wei-
ter als Erddeich parallel zum Weserufer und der Bucht vor 
der Gedenkstätte Bunker „Valentin“ bis zur Landesgrenze 
(Punkt M); 

o b)an der linken Weserseite 

beginnend an der Landesgrenze (Punkt 1.2) auf dem Arster We-
serdeich unter der Bundesautobahn A 1 und weiter als Erddeich 
bis zum Einlaufbereich der Flutmulde Werdersee; neben dem 
Werdersee auf dem Habenhauser Deich neben der Kleinen Weser 
entlang der Straßen „St. Pauli Deich“ und „Am Deich“; unter der 
Brücke der Bundesstraße 75 auf der Straße „Auf dem Dreieck“ bis 
zum Eisenbahndamm der Eisenbahnlinie Bremen-Oldenburg 
(Punkt N); entlang des Eisenbahndammes bis zur „Woltmershau-
ser Straße“; parallel zur „Woltmershauser Straße“ bis zur Lade-
straße, zwischen der Straße und der Wohnbebauung bis zur Stra-
ße „Westerdeich“; weiter entlang der Straße „Rablinghauser 
Deich“ bis zur „Senator-Bortscheller-Straße“ und dieser folgend 
bis zur „Senator-Apelt-Straße“ (Punkt O); entlang der „Senator-
Apelt-Straße“ hinter dem Hochregallager am Flur VL 72 Flurstück 
29/18 abknickend weiter in Richtung Ortsteil Seehausen am rech-
ten Straßenrand als Erddeich; hinter dem Hochwasseraufnahme-
polder in nordöstlicher Richtung auf dem Erddeich bis an die We-
ser und weiter an der Weser vor der Kläranlage Seehausen ent-
lang bis zum Yachthafen Hasenbüren; vor dem Hafenbecken ab-
knickend bis an die Straße Hasenbürener Deich und im Straßen-
verlauf bis zur Landesgrenze am Ochtumsperrwerk (Punkt P); 

o c)  auf dem Teerhof  

 

von der Einmündung der Straße „Werderstraße“ in die Straße 
„Herrlichkeit“  (Punkt T1) als weserseitige Bordsteinkante des 
Gehweges bis zum Beginn der Granitstützwand; in deren Verlauf 
landseitig an der Straße „Herrlichkeit“ einschließlich einer Trep-
penanlage bis zum Brückenwiderlager der „Wilhelm-Kaisen-
Brücke“; weiter als Brückenwiderlager und anschließend als Gra-
nitstützwand landseitig der Straße „Herrlichkeit“; am Ende der 
Granitstützwand (Punkt T2) rechtwinklig über die Straße „Herr-
lichkeit“ in die Granituferwand der Weser; weserabwärts im Ver-
lauf der Granituferwand unter der „Teerhofbrücke“ durch und wei-
ter bis an das Gebäude „Museum Weserburg“; entlang der weser-
seitigen Gebäudeaußenwand des „Museum Weserburg“ auf der 



 

gesamten Gebäudelänge; weiter einschließlich einer Treppe als 
Granituferwand bis an die „Bürgermeister-Smidt-Brücke“ (Punkt 
T3); von dem Ende der Granituferwand in südwestliche Richtung 
im Straßenverlauf parallel zur „Bürgermeister-Smidt-Brücke“ bis 
zur Granituferwand der Kleinen Weser (Punkt T4); als Granitufer-
wand in südöstliche Richtung am rechten Ufer der Kleinen Weser 
einschließlich einer Treppe bis an das Gebäude „Museum Weser-
burg“; weiter im Verlauf der Außenwand auf der gesamten Ge-
bäudelänge des „Museum Weserburg“ bis an die verklinkerte Be-
tonwand an der Kleinen Weser; anschließend weiter im Verlauf 
der verklinkerten Betonwand am Beginn einschließlich einer Trep-
penanlage; im Verlauf der verklinkerten Betonwand bis an die 
Wehranlage des „Wehres Kleine Weser“; weiter als Widerlager der 
Wehranlage und anschließend wieder als verklinkerte Betonwand 
bis zur integrierten Treppenanlage; dort im Verlauf der landseiti-
gen Treppenwange bis zur oberen Stufe und dort auf die wasser-
seitige Brüstung der Treppenanlage; im Brüstungsverlauf des Wi-
derlagers der ehemaligen „Brautbrücke“ bis zum oberen Anfang 
der abwärtsführenden Fußgängerrampe und dort über den Geh-
weg auf die landseitige Wange der Rampe; weiter im Verlauf der 
verklinkerten Uferwand bis zur „Wilhelm-Kaisen-Brücke“; weiter 
als Widerlager der „Wilhelm-Kaisen-Brücke“ (Punkt T5); dann 
landseitig abschwenkend an der Widerlagerflügelwand in nordöst-
liche Richtung den Asphaltweg kreuzend bis an die landseitige 
Wegekante; entlang der Wegekante in südliche Richtung bis an 
die Einmündung der Straße „Franziuseck“ und weiter an der stra-
ßenseitigen Kante des parallel zur Straße „Am Werderufer“ gele-
gene Weges bis der Weg in Höhe der Straße „Steinstraße“ auf die 
Straße „Am Werderufer“ stößt; im Verlauf der Bordsteinkante bis 
zur Straße „Fuldastraße“; in das hohe Gelände (Punkt T6) des 
Ufers der Kleinen Weser verlaufend 

• 2.an der Ochtum  

o a)an der rechten Ochtumseite 

am Weserdeich beginnend südlich der Autobahnabfahrt Arsten 
(Punkt 2.1), weiter am südlichen Fuß der Bundesautobahn-
Auffahrt Arsten bis an den Fuß des Autobahndammes, in westli-
che Richtung am Autobahndamm bis zur Krummhörens Kuhle, auf 
der nördlichen Autobahnseite um die Kuhle vor dem Schöpfwerk 
und weiter am Damm der Bundesautobahn; auf der rechten Och-
tumseite auf dem Arster Ochtumdeich bis zur „Kattenturmer Heer-
straße“ (Punkt Q); auf dem Ochtumdeich bis zur „Kladdinger Stra-
ße“ und am Kopf des Flughafens Bremen neben der Huchtinger 
Ochtum auf dem Ochtumdeich unter der Bundesstraße 75 hin-
durch bis zur Eisenbahnlinie Oldenburg-Bremen (Punkt R); im 
Verlauf des Eisenbahndammes stadteinwärts bis zur Grollander 
Ochtum; in südlicher Richtung neben der Grollander Ochtum unter 
der B 75 hindurch bis zum Lärmschutzwall am Flughafen und auf 
der anderen Ochtumseite zurück, unter der Eisenbahnlinie hin-
durch, weiter bis zur „Warturmer Heerstraße“; auf der anderen 
Straßenseite über den „Alten Schutzdeich“ und „Am Reedeich“; 
unter der Hafenbahn neben den Ochtumaltarmen an die „Stromer 
Landstraße“; weiter neben der „Stromer Landstraße“ bis zur Och-
tumbrücke (Punkt S), dort zwischen Landesgrenze und „Wied-
brokstraße“ bis zum „Hasenbürener Umdeich“ und auf dem Ha-



 

senbürener Umdeich weiter, der an die Deichlinie auf der Straße 
zwischen dem Hasenbürener Yachthafen und dem Ochtumsperr-
werk stößt (Punkt T); 

o b)an der linken Ochtumseite (Hochwasserschutzlinie um Huchting) 

beginnend beim Kreuzungspunkt der Eisenbahnlinie Bremen-
Oldenburg mit der Varreler Bäke (Punkt 2.2) weiter in östliche 
Richtung im Verlauf des Bahndammes bis zur Bahnkreuzung mit 
dem Fußgängerweg nördlich um den Mahlbusen des Huchtinger 
Schöpfwerks bis zur Straße „Vor den Seelanden“, die Bahnstrecke 
kreuzend über das Gelände des Güterbahnhofs Huchting und wei-
ter im Straßenverlauf „Zum Huchtinger Bahnhof“; über die „Alte 
Heerstraße“ und die „Huchtinger Heerstraße“ weiter im Verlauf der 
„Kirchhuchtinger Landstraße“ in die Straße „Trupen“ und hinter der 
St-Georg Kirche direkt an der nördlichen und östlichen Grenze des 
Flurstückes 84/1 auf der Straße „An der Dingstätte“; gradlinig wei-
ter über das Flurstück 75/3 über die Wendeschleife Huchting der 
Straßenbahn, über das Flurstück 123/26 (Rolandcenter) und das 
Flurstück 70/3 bis zur „Wienberger Straße“ (Punkt U), der Straße 
folgend gradlinig weiter über den „Hohenhorster Weg“ bis zur St. 
Matthäus-Kirche auf dem Flurstück 199/1; südlich der Kirche in die 
Straße „Hermannsburg“ bis zum Friedhof Huchting und weiter 
nördlich des Friedhofes in die „Dovemoorstraße“ bis zur „Scheve-
ninger Straße“, neben der Landesgrenze als Erddeich in nord-
westliche Richtung bis zur Varreler Bäke; entlang der Varreler Bä-
ke unter der „Oldenburger Straße“ und „Huchtinger 
ße“ bis an die Bahnlinie Bremen-Oldenburg (Punkt 2.2); 

• 3.an der Wümme und der Lesum  

o a)an der Wümme und der Lesum (linke Seite) von der Landes-
grenze am Bremer Kreuz bis zum Anschluss an den Weserdeich 

beginnend an der Landesgrenze zu Niedersachsen hinter dem 
Bremer Kreuz (Punkt 3.1) und anschließend in nördlicher Richtung 
entlang der Bundesautobahn A 27 (soweit diese im Land Bremen 
liegt) bis zur Straßenunterführung „Bultenweg“, schwenkt dort auf 
den Weg „Am Osterholzer Deich“ und verläuft weiter in nördlicher 
Richtung auf oder neben der Straße „Am Hodenberger Deich“, 
wobei sie die Eisenbahnlinie Bremen-Hamburg kreuzt, führt weiter 
bis zum „Ebbensieker Weg“ (Punkt V) und anschließend in westli-
cher Richtung neben der Straße „Am Hollerdeich“ bis zur „Katre-
peler Landstraße“; von dort auf bzw. neben der „Katrepeler Land-
straße“, kreuzt die „Borgfelder Landstraße“ und erreicht westlich 
der Grundstücke Borgfelder Landstraße 30 bis 38 den Deich hinter 
der Bebauung (Punkt W); knickt hier in westlicher Richtung ab und 
führt an der „Borgfelder Heerstraße“ parallel zu dieser weiter, 
überquert die „Borgfelder Allee“ und verläuft anschließend neben 
oder auf den Straßen „Borgfelder Deich,“ „Kreuzdeich“ und „Am 
Lehester Deich“; von dort biegt sie in westlicher Richtung ab und 
führt über die Straßenabschnitte „Oberblockland“, „Niederblock-
land“ und „Wummensiede“ auf einer Strecke von ca. 10 km bis zur 
„Ritterhuder Heerstraße“, die sie dort kreuzt; danach verläuft sie 
auf oder neben der Straße „Wasserhorst“, kreuzt die Bundesau-
tobahn A 27 und führt weiter auf der Straße „Am Lesumdeich“ – 
die Eisenbahnlinie Bremen-Bremerhaven und die „Burger Heer-
straße“ kreuzend – bis zur „Lesumbroker Landstraße“, folgt dieser 



 

auf einer Länge von ca. 5 km rechtsseitig, führt südlich vorbei am 
Lesumsperrwerk und endet im Anschluss an den Weserdeich 
(Punkt D); 

o b)um die Ortschaft Timmersloh (rechte Wümmeseite) 

in einem Ring um die Ortschaft Timmersloh in einer Länge von ca. 
7 km, beginnend im Kreuzungspunkt des Erddeiches mit der 
„Timmersloher Landstraße“ ca. 120 m nordwestlich der Straßen-
einmündung „An den Kämpen“ (Punkt 3.2.1), folgt dann in nord-
östlicher Richtung dem landwirtschaftlichen Weg zu dem Bauern-
hof Flur VR 316, Flurstück 12; erreicht mit einigen größeren Bögen 
und dem Passieren eines weiteren Bauernhofes Flur VR 316, 
Flurstücke 16 und 17, nach ca. 2 km den „Meiermoorweg“, folgt 
diesem in südöstlicher Richtung, dann weiter auf der „Timmerslo-
her Landstraße“, verlässt diese nach ca. 300 m und folgt auf einer 
Länge von weiteren 300 m den Flurgrenzen bis zur Straße „Hin-
term Moorlande“, von dort auf der Straße „Hinterm 
de“ und weiter auf der Straße „Am Großen Moordamm“ in westli-
cher Richtung bis zur Einmündung der Straße „Auf der Hohen 
Heide“ auf der rechten Seite; über die Straße „Auf der Hohen Hei-
de“ und einen parallel zur Straße „Auf den Kämpen“ laufenden 
Feldweg bis zum Ausgangspunkt in der „Timmersloher Landstra-
ße“ im Kreuzungspunkt mit dem Erddeich; 

o c)im Bereich Warf-Butendiek (rechte Wümmeseite) 

beginnend an der Landesgrenze zu Niedersachsen (Punkt 3.3) in 
südlicher Richtung rechts vom Großen Graben, knickt in westli-
cher Richtung ab und liegt in der „Butendieker Landstraße“, 
schwenkt hinter der ersten Rechtskurve von der Straße nach Wes-
ten ab und geht dann weiter in westlicher Richtung hinter der Be-
bauung an der „Warfer Landstraße“ bis zur „Borgfelder Allee“; die-
ser folgend bis zum „Mehlandsdeichweg“ und auf diesem weiter 
bis zur Landesgrenze Niedersachsen (Punkt X). 

 

§ 2 Verlauf der Hochwasserschutzlinie auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremer-
haven und im stadtbremischen Überseehafengebiet Bremerhaven 

Die Hochwasserschutzlinie verläuft auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremerhaven und im 
stadtbremischen Überseehafengebiet Bremerhaven beginnend an der südlichen Landes-
grenze zu Niedersachsen ca. 900 m südlich des Sturmflutsperrwerkes Luneplate (Punkt a) 
zunächst in nördlicher Richtung mittig auf der Deichkrone des Deiches Luneplate, quert das 
Sturmflutsperrwerk Luneplate über je zwei Paar Hubtore (1. und 2. Hochwasserschutzlinie), 
verläuft weiter mittig auf der Deichkrone des Deiches Luneplate und schließt ca. 130 m süd-
lich der Lune an den Seedeich an, verläuft weiter mittig auf dem Deichkronenweg des See-
deiches, verspringt am Ende der Straße „Am Seedeich“ in eine Stahlspundwand, die parallel 
zum Gehweg entlang der Straße „An der Neuen Schleuse“ verläuft, knickt vor (2. Hochwas-
serschutzlinie) und hinter (1. Hochwasserschutzlinie) dem Parkplatz westlich der Fischerei-
hafen-Doppelschleuse rechtwinklig in östlicher Richtung jeweils in die Straße „An der Neuen 
Schleuse“ ab, verläuft anfangs mittig der Straße, dann weiter über das Schleusenbauwerk 
und je zwei außen- und binnenseitige Schleusentore der Fischereihafen-Doppelschleuse bis 
zum Anschluss an die „Bussestraße“, wo sich beide Hochwasserschutzlinien wieder treffen, 
quert im weiteren Verlauf mittig der „Bussestraße“ die „Bülowstraße“, verschwenkt an der 
Einmündung zur „Wilhelmshavener Straße“, den Fußweg kreuzend, in nordwestlicher Rich-
tung, verspringt anschließend in eine Betonwand und bindet nach Querung der „Wilhelms-



 

havener Straße“ über ein Deichschart an die Beton- und Stahlspundwand der Auffahrt zur 
„Kennedybrücke“ an, verläuft entlang dieser Wand in nordwestlicher Richtung bis zur Straße 
„An der Geeste“, quert diese über zwei Flügeltore eines Deichscharts (ersatzweise über 
Dammbalkenverschlüsse) und verspringt in eine Stahlspundwand, die an das Geeste-
Sturmflutsperrwerk anbindet, verläuft über das Geeste-Sturmflutsperrwerk mit je zwei 
Stemmtorpaaren (1. und 2. Hochwasserschutzlinie), weiter entlang des südwestlichen Geh-
weges der „Columbusstraße“, knickt hinter der Fußwegtreppe, die die „Columbusstraße“ und 
die Straße „Am Radarturm“ verbindet, in südwestlicher Richtung ab, verläuft entlang der 
nördlichen Seite der Straße „Am Radarturm“ bis zu deren Knickpunkt nach Norden, knickt 
hier ab und verläuft entlang der Westseite der Straße „Am Radarturm“, verspringt in die Bö-
schungsoberkante an der nördlichen Ecke der Außenfassade des heutigen Gebäudes des 
Wasser- und Schifffahrtsamtes (Gemarkung Bremerhaven, Flur 42, Flurstück 139/1) und 
umläuft dieses Gebäude beginnend in südwestlicher Richtung, verläuft dann vom westlichen 
Ende des Gebäudekomplexes (Gemarkung Bremerhaven, Flur 42, Flurstück 138) in süd-
westlicher Richtung direkt in eine Steinwand, kreuzt die Straße „Am Alten Vorhafen“ (Deich-
schart) und bindet in eine Stahlspundwand ein, folgt dieser anfangs in nordwestlicher Rich-
tung, biegt im weiteren Verlauf in westlicher Richtung ab, kreuzt die Straße „Am Alten Vorha-
fen“ nochmals (Deichschart), verspringt in die angrenzende Stahlspundwand (Gemarkung 
Bremerhaven, Flur 42, Flurstück 102/14), folgt dieser bis zu deren Ende und verspringt auf 
die Mitte des Deichkronenweg des Weserdeiches, verläuft von da mittig des Weges, im wei-
teren Verlauf (westlich der Tiefgarage eines Einkaufszentrums (Gemarkung Bremerhaven, 
Flur 42, Flurstück 165) und eines Hotels (Gemarkung Bremerhaven, Flur 42, Flurstück 163)) 
in einer Stahlspundwand, verläuft anschließend wieder mittig des Deichkronenweges, springt 
in eine Hochwasserschutzmauer und bindet am südöstlichen Ende des heutigen „Zoo am 
Meer“ (Gemarkung Bremerhaven, Flur 42, Flurstück 101/9) an eine Hochwasserschutzwand 
an, verläuft weiter in der Kelleraußenwand des „Zoo am Meer“ (Spund-/Betonwand – Deich-
schart – Spund-/Betonwand) (Gemarkung Bremerhaven, Flur 42, Flurstücke 101/9, 101/5, 
101/6, 102/22, 101/11, 91/13) auf der westlichen Seite der „H.-H.-Meier-Straße“, quert diese 
am nördlichen Ende des „Zoo am Meer“, bindet in die außendeichs gelegene südliche Stahl-
spundwand der Sportbootschleuse ein und verläuft innerhalb dieser Stahlspundwand in 
nordwestlicher Richtung, weiter über das Außenhaupt des Schleusenbauwerkes mit je zwei 
Paar Sektorentoren (1. und 2. Hochwasserschutzlinie) in die angrenzende nördliche Stahl-
spundwand, folgt der Stahlspundwand, knickt dann, den Schleusengarten über einen Fuß-
weg an seiner höchsten Erhebung kreuzend, in Richtung Deichkronenweg des Lohmanndei-
ches ab, folgt mittig dem Deichkronenweg des Lohmanndeiches in nördlicher Richtung, ver-
springt an dessen Ende in die Vorhafenwand der Kaiserschleuse und verläuft weiter im 
Schleusenbauwerk über je ein außen- sowie binnendeichs gelegenes Schleusentor (1. und 2. 
Hochwasserschutzlinie), quert anschließend die Straße „Am Stückgutterminal“ an deren süd-
lichem Ende und bindet auf der westlichen Seite an die Stahlspundwand an, die parallel zur 
Straße „Am Stückgutterminal“ verläuft, folgt von da der Stahlspundwand zunächst in nördli-
cher Richtung in der Straße „Am Stückgutterminal“, knickt in die „Steubenstraße“ ab, wo sie 
vor der Einmündung zur „Geo-Plate-Straße“ in südwestlicher Richtung abermals abknickt, 
passiert im weiteren Verlauf die heutige Straßenzufahrt zu einem Betriebsgrundstück 
(Schiebetor) (Gemarkung Überseehafen, Flur 23, Flurstück 25/2), wechselt mehrfach die 
Richtung, quert, bevor sie in westlicher Richtung abknickt, die südliche Zufahrt zum heutigen 
Columbusbahnhof (Dammbalkenverschluss) und schließt im weiteren Verlauf an das Büro-
gebäude Columbusbahnhof (Gemarkung Überseehafen, Flur 23, Flurstück 9/12) an, verläuft 
weiter in nordwestlicher Richtung entlang der Außenfassade des Gebäudes und verspringt 
an deren nordwestlichem Ende in eine Stahlspundwand, folgt dieser Stahlspundwand (Ge-
markung Überseehafen, Flur 23, Flurstück 9/44) und quert am Ende in westlicher Richtung 
abknickend die Bahnschienen und die Straße „Columbuskaje“ über zwei Deichscharte mit je 
zwei Stemmtoren (ersatzweise über Dammbalkenverschlüsse), verläuft weiter als Stahl-
spundwand, knickt in nördlicher Richtung ab und geht an deren Ende in die Deichkrone des 
angrenzenden Gründeichs über, verschwenkt im weiteren Verlauf in westlicher Richtung zum 
Außenhaupt der Nordschleuse, verläuft über das Schleusenbauwerk weiter über das 
Schleusentor des Außenhaupts bis an das südwestliche Ende des Schleusenbauwerks und 



 

verspringt in südwestlicher Richtung in eine Stahlspundwand, die auf der westlichen Seite 
der Nordmole in Richtung Süden verläuft, quert die Auffahrt zum heutigen Gebäude Hafen-
pumpwerk am südlichen Ende der Stromkaje, knickt in westlicher Richtung ab, umläuftdas 
Gebäude Hafenpumpwerk (Gemarkung Überseehafen, Flur 17, Flurstück 9/7) außendeichs 
und schließt an die Stromkaje des Container-Terminals „Wilhelm Kaisen“ (Container-
Terminal 1 bis 4) an, der sie an der Kajenkante bis zu deren nördlichen Ende folgt, knickt 
dort in nordöstlicher Richtung ab, verspringt in eine Stahlspundwand, folgt dieser und bindet 
an den Norddeich an, verläuft weiter mittig des Deichkronenweges des Norddeiches, quert 
das Weddewarder Siel über je zwei Paar Hubtore (1. und 2. Hochwasserschutzlinie), folgt 
weiter dem Deichkronenweg des Norddeiches und endet an der nördlichen Landesgrenze zu 
Niedersachsen bei Weddewarden (Punkt b).  

 

§ 3 Karten 

(1) 1Der Verlauf der Hochwasserschutzlinie ist jeweils mit einer grünen Linie in den dieser 
Verordnung beiliegenden Karten eingetragen, für das Gebiet der Stadtgemeinde Bremen im 
Maßstab 1 30 000, für das Gebiet der Stadtgemeinde Bremerhaven einschließlich stadtbre-
misches Überseehafengebiet Bremerhaven im Maßstab 1 20 000. 2Die Karten sind Bestand-
teile dieser Verordnung.  

(2) Ausfertigungen der Verordnung werden nebst der jeweiligen Karte  

• 1.für das Gebiet der Stadtgemeinde Bremen beim Senator für Umwelt, 
Bau und Verkehr und 

• 2.für das Gebiet der Stadtgemeinde Bremerhaven einschließlich stadt-
bremisches Überseehafengebiet Bremerhaven beim Magistrat Bremer-
haven aufbewahrt 

und können dort während der üblichen Sprechzeiten kostenfrei eingesehen werden.  

 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.  
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